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TOP 12. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde     
 

a.) Frau Behr fragt, ob die Bushaltestelle Knyphausenstraße / Tannenstraße erhalten 
bleibe. StAR Vißer antwortet, dass dies derzeit noch nicht beantwortet werden könne. 
Die Frage werde in der nächsten Verkehrsbereisung besprochen. Sie fragt nach, wer 
neben dem Landkreis und der Stadt Norderney an der Verkehrsbereisung beteiligt 
werde. StAR Vißer antwortet, dass die Linienbetreiber und auch sonstige Personen, 
die eventuell Probleme mit der Linie haben, an der Liniefestlegung beteiligt würden. 
Sie fragt weiter nach, ob der Stadt Angaben zum Bedarf der Haltestelle vorliegen. 
StAR Vißer verneint dies und weist darauf hin, dass solche Informationen bei der 
Verkehrsbereisung vom Linienbetreiber vorgetragen würden. Frau Neunaber 
erkundigt sich, wie man sich an der Verkehrsbereisung zu Festlegung der 
Haltestellen beteiligen könne, weil sie direkt vor ihrem Hauseingang eine Haltestelle 
habe. StAR Vißer informiert, dass sich die Bürgerin bei der Stadt mit ihrem Anliegen 
melden solle. 

 
b.) Frau Fokken erkundigt sich, als was die Jann-Berghaus-Straße zwischen Kik und 

Edeka ausgelegt sei. StAR Vißer antwortet, dass es sich um eine Fußgängerzone 
handele. RM Aldegarmann ergänzt, dass es sich um eine Fußgängerzone handele, 
die außerhalb der Saison auch von Fahrradfahrern befahren werden dürfe. Frau 
Fokken weist darauf hin, dass dieser Bereich trotzdem häufig befahren werde und 
fragt nach, wer dies kontrolliere. Insbesondere könne man dort als 
mobilitätseingeschränkte Person kaum laufen, weil Fahrradfahrer diesen Bereich 
befahren würden. Die Bürgerin schlägt vor, dass man die Bürgersteige von den dort 
aufgebrachten Hindernissen wie Tische und Stühle befreien könne. RM Aldegarmann 
antwortet, dass wegen des Ausbringens von Tischen und Stühlen dieser Bereich als 
Fußgängerzone deklariert worden sei. GF Loth antwortet, dass die Kurverwaltung 
gern die Einhaltung kontrollieren würde, aber dies sei aus rechtlichen Gründen nicht 
möglich. GF Loth ergänzt, dass es schwierig sei, zwischen den unterschiedlichen 
Regelungen zu unterscheiden, sodass er für ein ganzjähriges Fahrverbot in der Zone 
1 plädiere. RM Aldegarmann teilte mit, dass die Problematik verstanden sei und man 
prüfen müsse, was zu veranlassen sei.  

 
c.) Herr Rademacher teilt mit, dass er als Betroffener der Bestandsschutzregelung für 

LKWs grundsätzlich mit der Umrüstung kein Problem habe. Allerdings sehe er sich 
gegenüber der Konkurrenz vom Festland benachteiligt, da er mit Ausgaben belastet 
werde, während festländische Unternehmen im Winter auch ohne die Einhaltung der 
Abgasnormen Norderney befahren dürften. Ferner sei es ungerecht, dass auch 
während des Saisonverkehrsverbotes Ausnahmegenehmigungen von der Frisia 
erteilt würden, obwohl die Abgasnormen nicht eingehalten würden. StAR Vißer 
entgegnet, dass eine Ausnahmegenehmigung von der Frisia für Gewerbetreibende, 
die die Abgasnormen nicht erfüllten, nicht zulässig sei. RM Aldegarmann verweist auf 
den TOP 8 und ergänzt, dass man das Problem eigentlich nur mit einer ganzjährigen 
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Verkehrssperre lösen könne und die Angelegenheit in den Arbeitskreis Verkehr 
mitgenommen werde. StAR Vißer ergänzt, dass für private Fahrzeuge ein 
unbegrenzter Bestandsschutz gelte. RM Budde ergänzt, dass man die Norderneyer 
Unternehmen nicht benachteiligen wolle und dass man die Problematik zeitnah im 
Arbeitskreis bearbeite. RM Aldegarmann fügt hinzu, dass bisher die Mehrheiten für 
entsprechende Beschlüsse gefehlt hätten. Herr Rademacher und Herr Peters 
informieren, dass sie wie auch andere Unternehmer rechtliche Schritte wegen der 
Benachteiligung prüfen würden. RM Aldegarmann und StAR Vißer entgegnen, dass 
man einer rechtlichen Prüfung ohne Bedenken entgegen sehe. Herr Jentsch schlägt 
vor, dass man ein Fahrverbot für Fahrzeuge, die die Abgasnormen für die Einfahrt in 
eine Umweltzone (grüne Plakette) nicht erfüllten, aussprechen solle. RM 
Aldegarmann weist darauf hin, dass die Problematik nicht ohne weiteres umgesetzt 
werden könne, weil man die rechtlichen Grundlagen schaffen müsse. Allerdings sei 
dies sehr schwierig, weil die Voraussetzungen für eine Umweltzone nicht gegeben 
seien. Polizeihauptkommissar von der Osten ergänzt, dass die Feinstaubbelastung 
auf Norderney für die Einführung einer Umweltzone nicht hoch genug sei. Herr Rass 
teilt mit, dass eine technische Umrüstung keinen Sinn ergebe, weil die Partikelfilter 
nicht warm würden und daher ihre Funktion nicht erfüllten. Herr Rass erkundigt sich, 
weshalb man als Luftkurort keine Umweltzone einführen könne. RM Aldegarmann 
antwortet, dass genau der Status als Luftkurort gegen die Einführung einer 
Umweltzone spreche. Ein anderer Bürger fügt hinzu, dass er Personen kenne, die 
wegen des Partikelfilters ihr Fahrzeug regelmäßig auf dem Festland bewegen 
müssten, um den Katalysator freizubrennen. RM Budde antwortet, dass dies nicht 
mehr erforderlich sei, weil es Zusätze für den Kraftstoff gebe.  

 
d.) Ein Bürger fragt, weshalb RV Terfehr bei der letzten Ratssitzung nicht mitgeteilt habe, 

dass er sich im Aufsichtsrat des Marineheims befinde. RV Terfehr antwortet, dass 
diese Aussage keine Relevanz gehabt habe.  

 
e.) Ein Taxifahrer weist darauf hin, dass sich die Anforderungen der Gäste an die  

Taxiunternehmen sehr verändert hätten und erkundigt sich bezüglich des 
Nachtfahrverbotes für Taxen, ob es eine Möglichkeit gebe, dass man eine 
Ausnahmeregelung schaffe. RM Aldegarmann entgegnet, dass man zwischen dem 
Ruheinteresse der Gäste einerseits und dem Interesse der Gäste an einer 
Beförderung abwägen müsse. Diese Problematik könne man möglicherweise im 
Arbeitskreis Verkehr besprechen. StAR Vißer ergänzt, dass die bisherigen 
Regelungen wegen des Ruhebedürfnisses des kurenden Gastes geschaffen worden 
seien. Eine Änderung der Regelung könne er sich allenfalls in Bezug auf 
Elektrofahrzeuge vorstellen. Ein Taxifahrer teilt mit, dass es problematisch sei, wenn 
Konzerte erst nach Eintritt des Nachtfahrverbotes für Taxen endeten und man als 
Taxifahrer die Leute nicht direkt vom Konzert abholen dürfe. StAR Vißer entgegnet, 
dass man sich darüber unterhalten könne. 

 
f.) Ein Bürger teilt mit, dass er die Mitarbeiter des Ordnungsamtes noch nie an der 

Kaiserwiese zur Stoßzeit der Gassigänger gesehen habe. Daher bitte er darum, dass 
die Ordnungsbeamten der Stadtverwaltung sich morgen dorthin bewegten. BM 
Ulrichs antwortet, dass dies vor Jahren bereits praktiziert worden sei, wobei der 
Erfolg allenfalls einen Tag angehalten habe und die Hundehalter dann ausgewichen 
seien. Ferner würden die Ordnungsbeamten an ihren Uniformen erkannt, sodass die 
Hundehalter sich dann korrekt verhielten. Das Problem mit den Verunreinigungen 
durch Hunde bestünde bereits seit Jahren und man habe schon zahlreiche Ansätze 
diskutiert.  

 
g.) Herr Boelsen informiert, dass er darüber schockiert sei, dass sich der Glascontainer 

vor seiner Tür befinde und er dies nicht gut finde. BM Ulrichs antwortet, dass die 
Standortauswahl sehr schwierig sei, da die Bürger die Glascontainer gern in ihrer 



Umgebung hätten, aber niemand die Glascontainer vor seiner Tür haben wolle. 
Möglicherweise könne man durch eine Abschottung eine Lärmreduzierung erreichen. 

 
RM Aldegarmann beendet die Sitzung.   
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